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Chronische Überlastung der Ausländerbehörden - Entschlacken der gesetzlichen Regelun-
gen notwendig 
 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 
 
wir wenden uns an Sie mit einem Anliegen, das die Kommunen sehr bewegt, wie die Bera-
tungen in unseren Gremien gezeigt haben. 
 
Es geht dabei um die nicht mehr hinnehmbare Belastung der Ausländerbehörden, die die 
Grenze ihrer Leistungsfähigkeit inzwischen in vielen Fällen erreicht haben. Die deutlich ge-
stiegene Arbeitsbelastung führt zu einer verzögerten Fallbearbeitung. Lange Wartezeiten auf 
Vorsprachetermine, Bearbeitungsrückstände und eine permanente Überlastung des Perso-
nals sind inzwischen der Regelfall. Aus eigener Kraft können die Kommunen das Problem 
nicht bewältigen. Diese Entwicklung kann auch nicht im Interesse des Bundes liegen. Es be-
steht darum dringender Handlungsbedarf.  
 
Die Gründe für die chronische Überlastung der Ausländerbehörden sind vielfältig. Eine Ursa-
che liegt in den seit Jahren deutlich steigenden Fallzahlen. Daneben weisen wir darauf hin, 
dass der von den Kommunen stetig vorgenommene Aufwuchs beim Personal erstens ob der 
Situation am Arbeitsmarkt und des darüberhinausgehenden Aufgabenzuwachses nicht mit-
hält.  
 
Besonders augenfällig ist die Belastung durch eine zunehmende Regelungsdichte im auslän-
derrechtlichen Bereich. Diese hat in den letzten Jahren signifikant zugenommen. Die Schlag-
zahl, mit der der Bund seit 2015 gesetzlichen und auch untergesetzliche Regelungen in die-
sem Bereich auf den Weg gebracht hat, ist erheblich. Damit hat die ohnehin anspruchsvolle 
Regelungsmaterie des Ausländerrechts in einem Ausmaß an Komplexität und Umfang zuge-
nommen, dass sie vor Ort kaum noch administrierbar ist. Hinzu kommt, dass den unteren 
Ausländerbehörden bei neuen Gesetzen zu wenig Zeit eingeräumt wird, um operativ und 
personell zu reagieren. Das fällt in den Verantwortungsbereich des Bundes. 
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Nach Auffassung der Kommunen besteht daher die dringende Notwendigkeit, zeitnah sämt-
liche Regelungen des Ausländerrechts in einem strukturierten Prozess zwischen Bund und 
Kommunen zielgerichtet daraufhin zu überprüfen, wie sie entschlackt und damit praxistaug-
licher gestaltet werden können.  
 
Eine ad hoc Arbeitsgruppe aus kommunalen Praktikern hat hierzu erste Vorschläge zusam-
mengetragen. Eine deutliche Erleichterung würde bspw. schon erreicht, wenn der Rechts-
rahmen des Schengener Durchführungsabkommens ausgeschöpft würde und die Geltungs-
dauer von Visa bei einem dauerhaften Aufenthalt auf 12 Monate verlängert würden (Art. 18 
Abs. 2 SÜD). Hierzu bedarf es keiner Gesetzesänderung, sondern nur einer Weisung an die 
Auslandsvertretungen durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat und des Aus-
wärtigen Amtes. Aktuell wird dies nach dem Eckpunktepapier des Bundes für die Gruppe der 
qualifizierten Fachkräfte geprüft. Weitere Erleichterungen über die mit dem Entwurf eines 
Gesetzes zur Modernisierung des Pass-, Ausweis- und ausländerrechtlichen Dokumentenwe-
sen vorgelegten Vorschläge hinaus könnten durch die verlängerte Geltungsdauer von Titeln 
und Wegfall von nicht zwingend notwendigen Zustimmungserfordernissen der Bundesagen-
tur für Arbeit oder auch der Ausländerbehörden im Visaverfahren erreicht werden.  
 
Gerne würden wir mit Ihnen ins Gespräch dazu kommen, wie diese Vorschläge in gemein-
same Arbeitsvorhaben zur administrativen Vereinfachung und Beschleunigung umgesetzt 
werden können. Dazu insbesondere das anstehende Gesetzgebungsverfahren zum Fachkräf-
teeinwanderungsgesetz Es ist insgesamt unser Ziel zu verhindern, dass die unteren 
Ausländerbehörden das Nadelöhr für gesamtgesellschaftlich relevante Vorhaben werden. 
 
Für weiterführende Gespräche stehen wir gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

 
 

Daniela Schneckenburger Dr. Kay Ruge 
Beigeordnete Beigeordneter  

Deutscher Städtetag  Deutscher Landkreistag 

 
Uwe Lübking 

Beigeordneter 
Deutscher Städte- und Gemeindebund 
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